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Amt der NÖ Landesregierung
Gruppe Straße, Abteilung Landesstraßenplanung (ST3)
Landhausplatz 1, Haus 17, 3109 St. Pölten
+43 (0)2742 9005 – 60310
post.st3@noel.gv.at

Erklärung
zur

ERHALTUNG
der geförderten Radverkehrsanlage

Angaben zum Projekt:

Stadtgemeinde: Zwettl-NÖ

Betreffende Radverkehrsanlage: Radwegverbindung entlang der Landesstraße

                                                     L 8245, Rudmanns - Kleehof - Kleinschönau
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Gegenstand dieser Erklärung ist die Regelung der Kostentragung für die Erhaltung
und den Betrieb der o.a. Radverkehrsanlage durch die Stadtgemeinde Zwettl-NÖ.

Die durch die Erklärung gebundene Gemeinde verpflichtet sich unwiderruflich,

1. eine landeseinheitliche Beschilderung/ Bodenmarkierung an der
Radverkehrsanlage anzubringen und diese zu erhalten bzw. zu erneuern.

2. allfällige Auflagen aus Behördenverfahren in der Betriebsphase auf eigene
Kosten durchzuführen bzw. umzusetzen.

3. die Wartung und Reinigung einer allfälligen Radwegentwässerung auf eigene
Kosten durchzuführen bzw. umzusetzen.

4. die in ihre Erhaltung und Verwaltung übernommene Radverkehrsanlage
einschließlich der Beschilderung bzw. Bodenmarkierung so zu erhalten, dass
sie für die RadfahrerInnen unter Bedachtnahme auf die Witterungsverhältnisse
ohne Gefahr benutzbar ist.

5. die weitere Erhaltung und den Winterdienst einschließlich der Glatteis-
bekämpfung (inkl. Vor und Nachbereitung) auf der gegenständlichen
Radverkehrsanlage durchzuführen. Zu den Leistungen des Winterdienstes
gehören erforderlichenfalls die Schneeräumung und die Streuung, falls in der
Winterzeit der Radfahrbetrieb aufrechterhalten wird.

6. sämtliche Pflichten aus dieser Erklärung auf allfällige Rechtsnachfolger zu
überbinden.

7. die Landesstraßenverwaltung schad- und klaglos zu stellen hinsichtlich all jener
Ansprüche, welche aus der Nichterfüllung der vorstehenden Verpflichtungen
resultieren.

8. für besondere Anlagenteile, bei welchen die Erhaltungsverpflichtungen der
Landesstraßenverwaltung und der Gemeinde unmittelbar aneinandergrenzen
bzw. bei der Landesstraßenverwaltung Erhaltungsmehrkosten hervorrufen (z.B.
Radwege auf Landesstraßenbrücken, Fahrbahnteiler auf Landesstraßen,
Brückenfundierungen im Zuge von Radwegunterführungen, Übernahme von
zusätzlichen konstruktiven Objekten, etc.), eine gesonderte Vereinbarung
hinsichtlich der Übernahme von Erhaltungskosten/ -verpflichtungen mit der
Landesstraßenverwaltung abzuschließen.

9. dem Land Niederösterreich das Recht auf Projekts- und Gebarungskontrolle
einzuräumen.

10. die Wegehalterhaftung gemäß § 1319a ABGB für die Radverkehrsanlage zu
übernehmen.

11. die Herstellung der Grundbuchsordnung inkl. der Teilungspläne auf ihre Kosten
durchzuführen und die Grundflächen auf welchen die Radverkehrsanlage zu
liegen kommt für die Gemeinde zu verbüchern.
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12. die Radverkehrsanlage als öffentliche Verkehrsfläche im Flächenwidmungsplan
zu widmen.

Diese Erklärung tritt durch ihre Unterfertigung bzw. mit dem Zeitpunkt der
Inbetriebnahme der Radverkehrsanlage in Kraft. Bei Nichterfüllung der vorstehenden
Verpflichtungen ist die Landesstraßenverwaltung berechtigt, selbst die erforderlichen
Maßnahmen durchzuführen bzw. durchführen zu lassen und die hierbei erwachsenen
Kosten der an die Erklärung gebundenen Gemeinde anzulasten.

Für die Stadtgemeinde Zwettl-NÖ1

Funktion des
Fertigenden Name Gemeinde-

stempel
Unterschrift des

Fertigenden

Gefertigt auf
Grund des

Gemeinderats-
beschlusses vom:

BürgermeisterIn

1 Diese Erklärung ist vom Bürgermeister/ der Bürgermeisterin und zumindest drei GemeinderätInnen zu unterfertigen.


